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Der Teil dieses Abschnittes der Naturschutzverordnung, der in
dem Landschaftsplan 9 liegt (rote Schraffur), wurde durch 725 L
diesen abgeldst. 585
http://www.rhein-sieg-kreis.de/ (3
cms100/buergerservice/aemter/amt67/artikel/00457/ 7 7

j <|Der nicht markierte Bereich (Brélbachmiindung) ist weiterhin % 4 27
L durch die Naturschutzverordnung der Bezirksregierung Koln ' : %
: geschiitzt.
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	Text1: Der Teil dieses Abschnittes der Naturschutzverordnung, der in
dem Landschaftsplan 9 liegt (rote Schraffur), wurde durch
diesen abgelöst.
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Der nicht markierte Bereich (Brölbachmündung) ist weiterhin
durch die Naturschutzverordnung der Bezirksregierung Köln
geschützt.


